
 

                    

 

Handreichung zum Ausfüllen des Kosten- und Finanzierungsplans 

Grundsatz 

Der Kosten- und Finanzierungsplan besteht aus einer Ausgaben- und einer Einnahmenspalte. In der Ausgabenspalte werden alle projektbezogenen Ausgaben und 
in der Einnahmenspalte alle projektbezogenen Einnahmen und Deckungsmittel aufgeführt. Der Kosten- und Finanzierungsplan muss ausgeglichen sein, 
d.h. die Gesamtsumme der Einnahmen muss mit der Gesamtsumme der Ausgaben deckungsgleich sein. 

Projektbezogene Aufwendungen sind grundsätzlich alle projektbezogenen Kosten, die begründet und im Zusammenhang mit dem Projekt entstanden sind. 
Die projektbezogenen Aufwendungen müssen in ihrer Gesamtheit aufgelistet werden, selbst wenn sie nicht vom beantragten Zuschuss des DFJW gedeckt sind.  

Zu beachten: Die Ausgaben, die durch den laufenden Betrieb der Einrichtung anfallen (Netzwerkarbeit, Gebäudeunterhalt, etc.), sind keine projektbezogenen 

Aufwendungen und können nicht im Projekt abgerechnet werden. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Die Zuwendungsfähigkeit von Ausgaben für Fahrt-, 
Aufenthaltskosten und sonstige Aufwendungen (Programm-, 
Sprachförderkosten, Kosten für die Beteiligung der jungen 
Teilnehmenden) ist in den Richtlinien des DFJW festgelegt. Welche 

Kosten als sonstige Aufwendungen anerkannt werden, wird in 
Anlage 3 der DFJW-Richtlinien definiert. 

Sollten Kosten nicht in ihrer Gesamthöhe dem Projekt zugerechnet 
werden (anteilige Kosten), so muss ein geeigneter 
Kostenverteilungsschlüssel gebildet und dokumentiert werden. Es 
können jedoch nur Ausgaben umgelegt werden, die tatsächlich 
entstanden, projektbezogen und zuwendungsfähig sind. Dies 
betrifft auch Personalausgaben für ständige Mitarbeiter*innen, die 
punktuell für die Leitung, Moderation oder Betreuung der 
Begegnung tätig sind (außer i.d.R. für Personen, deren 
Gehaltskosten vom DFJW bereits anderweitig bezuschusst werden: 

pädagogische Mitarbeiter*innen, Arbeit beim Partner).  

Die Kostennachweise für ein Projekt können über Fremdbelege, Ei-
genbelege oder auf der Basis von Verträgen erfolgen. Fremdbelege 
sind Rechnungen und Kassenbelege bei Barzahlungen. Eigenbelege 
können Berechnungen oder Kostenverteilungsschlüssel sein. 

Nicht zuwendungsfähige Aufwendungen sind projektbezogene 
Kosten, die jedoch nicht vom DFJW gefördert werden.  

Hierunter fallen alle anderweitigen projektbezogenen Kosten, die nicht zu 
den zuwendungsfähigen Aufwendungen zählen, wie z.B.:  

Flyer zur Bewerbung des Projektes, Versicherung, Vorbereitungszeiten 
außerhalb von Vorbereitungstreffen mit dem Team bzw. den 
Teilnehmenden, Porto- und Telefonkosten.  

Die nicht zuwendungsfähigen projektbezogenen Personalausgaben für 
ständige Mitarbeiter*innen können in die Gesamtkalkulation der 
projektbezogenen Aufwendungen einfließen, vorausgesetzt, dass diese 
anteilig berechnet und nachgewiesen werden (z.B. für Vorbereitung, 
Akquise von Teilnehmenden, Nachbereitung). 

Hinweis: Investitionsausgaben (=Kosten für dauerhaft nutzbare 
Anschaffungen, wie z.B. Betriebsausstattung, technisches Material) sind 
ebenfalls ausgeschlossen, egal ob sie für das Projekt oder die Einrichtung 

getätigt werden. 
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Tragen Sie hier bitte ausschliesslich projektbezogene Ausgaben für Fahrt- und 
Aufenthaltskosten ein. Diese Ausgaben müssen in ihrer Gesamtheit aufgelistet 
werden, selbst wenn sie nicht vom beantragten Zuschuss des DFJW gedeckt sind. In 
der Ausgabenspalte werden Teilnehmende und Leitungsteam in einer Zeile 
zusammengefasst.  

Geben Sie hier projektbezogene „Sonstige Aufwendungen“ an. Eine umfassende 
Auflistung der in diese Rubrik fallenden Kosten ist in der Anlage 3 der Richtlinien des 
DFJW zu finden. 

Die Ausgaben, die weder den Fahrt- oder Aufenthaltskosten noch den sonstigen 
Aufwendungen zuzuordnen sind, tragen Sie in der Rubrik „Sonstige Kosten“ ein. Es 
handelt sich hierbei um nicht zuwendungsfähige Kosten. 
 
Zu beachten: Der vom DFJW gewährte Verwaltungskostenzuschuss für anerkannte 
Zentralstellen ist ausschließlich im Kostenblock III bei den Einnahmen anzugeben und 
nicht bei den Ausgaben. 

Tragen Sie hier den beim DFJW beantragten projektbezogenen Zuschuss ein 
(Kostenblock I, Rubrik 1-3). Sollte unsere automatische Berechnung der Fahrt- und 
Aufenthaltskosten nicht auf die teilnehmenden Personen angewendet werden können 
(z.B. bei offen ausgeschriebenen Projekten, aus denen Personen aus 
unterschiedlichen Regionen teilnehmen könnne), geben Sie bitte eine 
Kostenpauschale an. 

Geben Sie hier die weiteren Zuschüsse und Eigenleistungen an, die im 
Zusammenhang mit dem Projekt stehen (Kostenblock II).  

Der Verwaltungskostenzuschuss wird ausschließlich anerkannten DFJW-
Zentralstellen gewährt. Die DFJW-Zentralstelle füllt dieses Feld aus. 

Vergessen Sie nicht, die Gesamtsumme des beim DFJW beantragten Zuschuss unter 
„BEIM DFJW BEANTRAGTER ZUSCHUSS (Gesamt I + III)“ einzutragen.  

Wenn Sie das Formular am Computer ausfüllen, ist hier als letzte Eingabe eine 
Null (0) einzutragen. Damit wird der Antrag bestätigt und die Summen im Formular 
aktualisiert.  

Geben Sie Name, Funktion und Kontaktdaten der zeichnungsberechtigen Person an, 
die den Antrag (im Namen der Einrichtung) unterschreibt.  

Ohne Unterschrift kann der Antrag nicht bearbeitet werden. 

Die Zentralstelle des DFJW unterschreibt hier. 
 
 
Bitte achten Sie bei handschriftlichem Ausfüllen auf gute Lesbarkeit. 
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